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Datum und Zeichen Ihres Schreibens
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Mein Zeichen

39 VIG Gesamtschule,
Rheinbach, Rheinbach

Datum

12.05.2022

Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz
Antrag  auf Auskunft nach  dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) vom
12.04.2019

Betrieb: Gesamtschule Rheinbach, Villeneuver Straße 5, 53359 Rheinbach

████ ███████████████ ██ ████

bezugnehmend auf meinen Bescheid  vom 22.04.2022 übermittele ich  Ihnen
nunmehr die gewünschten Auskünfte. Die Details entnehmen Sie  bitte dem
beigefügten Auszug aus der hiesigen Datenbank.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Kreissparkasse Köln
IBAN DE94 3705 0299 0001 0077 15

SWIFT-BIG COKSDE33

Postbank Köln

IBAN DE66 3701 0050 0003 8185 00

SWIFT-BIC PBNKDEFF

USt-ldNr. DE123 102 775

Steuer-Nr. 220/5769/0451



Antrag nach dem VIG über die Herausgabe von Informationen über den Betrieb;

Betriebsstätte:

Gesamtschule Rheinbach

Villeneuver Str. 5

53359 Rheinbach

Letzte durchgeführte Kontrolle: 05.09.2019 (planmäßige Routinekontrolle)

Kontrollangaben:

planmäßige Routinekontrolle am 05.09.2019 (Verstoß)

I. Kontrollierte Bereiche

Gesamtbetrieb

II. Kontrollierte Punkte

Hygiene allgemein (Betriebshygiene)

III. Kontrollergebnis (Feststellungen zu allen kontrollierten Räumen)

1. Am Handwaschbecken fehlten Mittel zum hygienischen Händewaschen (z. B.

Flüssigseife im Spender).

2. Am Handwaschbecken fehlten Mittel zum hygienischen Händetrocknen (z. B.

Einmalpapierhandtücher im Spender).

Kontrollangaben:
Abnahmekontrolle am 13.02.2019 (Verstoß)

I. Kontrollierte Bereiche

Gesamtbetrieb

II. Kontrollierte Punkte

Hygiene allgemein (Betriebshygiene)

III. Kontrollergebnis (Feststellungen zu allen kontrollierten Räumen)

1. Die Toilette war vom Vorraum nicht vollständig (boden- und deckenbündig)

abgetrennt.

2. Teilweise wurden noch offene Fugen/Spalten (z.B. Übergang Wand-
/Deckenbereich, Fliesen, etc.) vorgefunden. Diese werden vor Inbetriebnahme noch
verschlossen.


